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Zuweisungen gemäß§ 23 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung 

von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes 

Sachsen-Anhalt 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Bescheid des Landesverwaltungsamtes vom 17.12.2019 ergeht folgen- 

der 

Änderungsbescheid: 

Gemäß § 23 Abs. 1 und 1 a des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von 

Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-An- 

halt (Kinderförderungsgesetz - KiFöG) vom 05.03.2003 (GVBI. LSA Nr. 6/2003 

S. 48) in der Fassung vom 23. Januar 2013 (GVBI. LSA Nr. 2/2013, S. 38), 

zuletzt geändert durch das Fünfte Gesetz zur Änderung des Kinderförderungs- 

gesetzes vom 13. Dezember 2018 (GVBI. LSA Nr. 27/2018, S. 420 ff.) i.V.m. 

§ 24 Abs. 3 Nr. 5 KiFöG und der Verordnung über das Verfahren der Verteilung 

der nach § 23 Abs. 1 des Kinderförderungsgesetzes zur Verfügung gestellten 

Mittel vom 12.08.2019 (GVBI. LSA Nr. 20/2019 S. 254), zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 23.07.2020 (GVBI. LSA S. 396), wird der Bescheid 

des Landesverwaltungsamtes vom 17.12.2019 dahingehend geändert, dass 

Ihnen für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von insgesamt 

895.597,08 € 

bewilligt wird. 
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Allen örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe in Sachsen-Anhalt werden für das Jahr 2020 

für insgesamt 137 pädagogische Fachkräfte nunmehr Zuweisungen in einer Gesamtsumme von 

7.838.943,00 € als pauschaler Festbetrag gewährt. 

Die zusätzlichen pädagogischen Fachkräfte nach § 23 Abs. 1 a des Kinderförderungsgesetzes 

können auch eingesetzt werden, um bei Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen eine Ver- 

längerung der Öffnungszeiten zu ermöglichen, wenn die Verlängerung der Öffnungszeiten aus so- 

zialen oder anderweitigen besonderen Gründen erforderlich ist. 

Der geänderte Zuweisungsbetrag für Ihren Zuständigkeitsbereich errechnet sich wie folgt: 

Gesamtzuweisungen für das Jahr 2020 in Höhe von 7.838.943,00 € dividiert durch die Gesamtzahl 

der im Land Sachsen-Anhalt in Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen betreuten Kinder von 

O Jahren bis zum Eintritt in die Schule zum Stichtag 1. März 2019 von 95.265, multipliziert mit der 

Anzahl der in Ihrem Zuständigkeitsbereich zum Stichtag 1. März 2019 in Tageseinrichtungen und in 

Tagespflegestellen betreuten Kinder von O Jahren bis zum Eintritt in die Schule von 10.884. 

Es ergibt sich für 2020 ein Zuweisungsbetrag in Höhe von insgesamt 895.597,08 €. 

Hiervon ist der bereits für 2020 ausgezahlte Betrag in Höhe von 653. 725,50 € abzuziehen, sodass 

ein noch auszuzahlender Betrag von 241.871,58 € verbleibt. 

Die Überweisung des Zuweisungsbetrages in Höhe von 241.871,58 € erfolgt umgehend 

auf folgende Bankverbindung: 

BIC: NOLADE21HAL IBAN: DE67 8005 3762 0380 0118 55 

Alle übrigen Regelungen des Bescheides vom 17 .12.2019 bleiben von diesem Änderungsbescheid 

unberührt und behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungs- 

gericht Halle, Thüringer Str. 16, 06112 Halle (Saale) erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im 'ftrag, 
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